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risch umgelegt und zwischen den Übertragungsnetzbetreibern finanziell ausgeg-
lichen – allerdings nur, „soweit sie einem effizienten Netzbetrieb entsprechen.“ 
Nach § 21a Abs. 4 Satz 3 EnWG i.d.F. des EnLAG gelten Mehrkosten für die 
Errichtung und den Betrieb von Erdkabeln, der nach § 43 Satz 1 Nr. 3 und Satz 
3 EnWG planfestgestellt worden ist, gegenüber einer Freileitung bei der Ermitt-
lung von Obergrenzen nach § 21a Abs. 4 Satz 1 als nicht beeinflussbare Kosten-
teile und sind damit der Anreizregulierung und Kontrolle durch die BNetzA 
weitgehend entzogen.

Das Energieleitungsausbaugesetz setzt mit seinem Ziel einer paneuropäischen 
Interoperabilität der Übertragungsnetze EG-Vorgaben um, die den nationalen 
Gesetzgeber verpflichten, zur Schaffung eines effektiven EG-weiten Übertra-
gungsnetzes durch Festlegung entsprechender grenzüberschreitender Höchst-
spannungsleitungen beizutragen (vgl. Entscheidung Nr. 1364/ 2006/ EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 zur Festlegung 
von Leitlinien für die transeuropäischen Energienetze und zur Aufhebung der 
Entscheidung 96/ 391/ EG und der Entscheidung Nr. 1229/ 2003/ EG). Aller-
dings sind diese Leitungswege weder in der EG-Vorgabe noch im deutschen 
Gesetz katastermäßig genau beschrieben, so dass schon deshalb ein großer 
Konkretisierungsspielraum bezüglich des Verlaufs der neu zu errichtenden 
Übertragungsleitungen bzw. Erdkabel auf der Ebene der landesgesetzlichen De-
tailplanung der Leitungstrassen verbleibt. Die Grundsatzfrage hat der EG-
Gesetzgeber und der deutsche Gesetzgeber somit zugunsten eines beschleunig-
ten Leitungsbaus entschieden: die Übertragungsnetzbetreiber sind entsprechend 
in § 11 EnWG i.d.F. des EnLAG verpflichtet, die Leitungen so auszubauen und 
zu optimieren, dass sie den EG-rechtlichen und mitgliedstaatlichen Zielen Rech-
nung tragen. Die Umsetzung im Einzelnen aber, d.h. die genaue Festlegung des 
Verlaufs ist unter Beachtung der siedlungsgeographischen und der natur- und 
umweltrechtlichen Aspekte nach Landesrecht vorzunehmen. Eine Beschleuni-
gung des Vorhabens ist damit wieder in Frage gestellt.

Der Entscheidung des Landesrechts obliegt auch die Prüfung, ob gemäß § 2 
EnLAG auf den dort genannten vier Abschnitten ganz oder teilweise eine unte-
rirdische Verkabelung der Leitung vorgenommen werden soll. Diese Entschei-
dung ist aber nicht volitiv-dezisionistisch, sondern rational nach technischer und 
wirtschaftlicher Effizienz zu treffen. Das Gesetz spricht daher auch nur von 
Teilabschnitten der in § 2 Abs. 2 EnLAG aufgeführten Strecken, die gegebe-
nenfalls als „Pilotstrecken“ verkabelt werden können. Pilotstrecke kann nicht 
dahin verstanden werden, dass aus Sicherheitsgründen zusätzlich zu einer Frei-
leitung eine unterirdische Probestrecke verkabelt werden soll. Der Gesetzgeber 
geht davon aus, dass der Testbetrieb ein endgültiger Betrieb sein wird, wenn 
nicht unerwartete technische Probleme auftreten, wonach nach den Berliner Er-
fahrungen mit einem 380-kV-Kabel von West- nach Ostberlin nicht zu rechnen 
ist. Pilotstrecke meint vielmehr, dass im Fall der Bewährung ggf. weitere Stre-
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